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mationsnetzwerk'" für die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklongslilndern durchgefilhrt bat; 

8. bittet das EntwicklllJlgsptogramm der Vereinten 
Nationen, sein Mandat als federfllbrende Organisation bei der 
Systematisierung der Bemilhungen des Systems der Vereinten 
Nationen um den Kapazi.tI!tsauf auf örtlicher, nationaler 
und regionaler Ebene entsprechend der Agenda 21 und bei der 
Stllrkung des gemeinsameu EintreteDs der Vereinten Nationen 
für die Durchfilhrung des Aktionsprogramms, insbesondere 
durch ihr Verbundsystem von Landesbllros, weiterhin wahr
zunehmen; 

9. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na
tionen tD4fJenJem, 

a) die Durchfilhrung des Programms der technischen 
Hilfe für kleine TnseJsfaaten unter den Entwicklongslilndem in 
die Wege zu leiten, indem es entsprechend Ziffer 106 des 
Aktionsprogramms ein Verzeichnis eIStellt, und mit den klei
nen Inselsfaateu unter den Entwicklungs1llndem und anderen 
interessierten Parteien weitere Kot!$u1tationen zu fUhren, um 
festzustellen, wie das Programm, der technischen Hilfe am 
wirksamsten durchgetllbrt werden kann; 

,b) weitere inter- uud intraregionale Konsultationen,zwi
schen den zustlIndigen technischen Sachverständigen der klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungslllndern uud anderen 
interessierten Staaten, Organen uud zustlIndigen Organisatio
nen zu koordinieren, um das Informationsnetzwerk für die 
kleinen 1nse1stnaten unter den Entwicklungs11Indem weiter 
anszuarbeiten und festzusteHen, wie es unter Berilcksicbtigung 
der Anforderungen des Programms der technischen Hilfe und 
des Aktionsprogramms am wirksamsten eingesetzt werden 
kann; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich im 
Wege eines Konsu\tationsprozesses an der Prilfung der Durch
fllhrbarkeitssten zu beteiligen, mit dem Ziel, die BemOhun
gen um die Ingangsetzung des Programms der technischen 
HiJfe uud des Informntionsnetzwerks voll zn unterstiltzen; 

11. ersucht die Konnnission fIIr bestandfl!bige Entwicklung, 
a) Vorkehrungen zn treffen, um auf klare uud identifi

zierbare Weise und im Kontext ihres mebrjllhrigen tbentati
sehen Programms uud ihrer jährlichen Bebandlung sektoriIbCr
greifender Fragen die DurchfOhrung der im Aktionsprogramm 
vereinbarten Bestimmungen zu prüfen uud zn llberwachen; 

b) 1996 eine eISte 'Öberprilfung der erzielten Fortschritte 
und der zur DurchfOhrung des Aktionsprogramms ergriffenen 
Maßnahmen vorzunehmen; 

c) im Kontext der Gesamtilherprflfung der Agenda 21 
1997 konkrete Modalitäten für eine umfassende Obe.iprnfung 
des Aktionsprogramms im Jahr 1999 zn empfehlen, wozu auch 
die Frage der Einberufung einer zweiten Weltkonferenz gemäß 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 21 gehört; 

12. ersueht den Genera1sekretII die in Frage kommenden 
Regionu\kommissionen in die Lage zu versetzen, Tätigkeiten 
zur Koordinierung der Umsetzung der Konferenzmgebnisse 
auf regionaler uud subregionaler Ebene zu unterstiltzen, unter 
anderem indem ihren snbregionaJen Bilros und Durchfflh
nmgszentren gemlIß Ziffer 134 des Aktionsprogramms uud 
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unter BerOcksichtigung des DezentraIisierungsprozesses die 
notwendige Autonomie uud ausreichende Ressourcen gewllhrt 
werden; 

13. ersueht den GeneraIsekretII außeIflem, dafIIr Sorge zu 
tragen, daß die Handels- uud Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen verstärkt in die Lage versetzt wird, im 
Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen Forschungs
arbeiten und Analysen durchzufDhren, um die Arbeit der 
Sekretarials-HaupIabteilung für gnmdsatzpolitiscbe Koordinie
rung und be!dandfllbige Entwicklung im Hinblick auf die 
DurchfOhrung des Aktionsprogramms zn ergänzen; 

14. spricht der Hauptabteilung für grundsatzpolitiscbe 
Koordinierung und bestandfllbige Entwicklung ihre Aner
kennung aus für die Effizienz, die sie bei den Vorbereitungen 
für und der Berichtetstattung iIber die Konferenz bewiesen bat; 

15. ersueht den Generalsekretär ferner, innerhaJb der 
Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung nnd 
bestandfllbige Entwicklung eine klar abgegrenzte Einheit 
einznrichten und sie mit den Ressourcen uud dem qualifizier
ten und fllhigen Fach- uud HiJfspersonal auszustatten, die sie 
braucht, um ihre vielfl1tigen Aufgaben im Hinblick auf die 
Unterstiltzung der systemweiten Durchfilhrung des Aktions
programms wahrnehmen zu können, unter möglichst effizien
ter und kostengiInstige Nutzung von Ressourcen im Einklang 
mit den Bestimmungen von Ziffer 123 des Aktionsprogramms; 

16. ersucht den Genera1sekretllr, iIber die Sekretariats
HaupIabteilung Presse und Information für eine weitreichende 
und wirksame Verbreitung des Aktionsprogramms zu sorgen; 

17. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt nnd bestand
flIhige Entwicklung" einen Unterpunkt "Umsetzung der Er
gebnisse der Weltkonferenz iIber die bestaudfllbigJ) Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklongslllndem" 
in die vor1liufige Thgesordnung ihrer flInfzigsten 'l1lgung 
aufzunehmen; 

18. ersuehtdenGeneralsekretll,derGenerahmsammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die zur Umsetzung der 
vorJiegenden Resolution ergriffenen Maßnahmen und iIber die 
von den Organen, Organisationen und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen zur Umsetnmg des Aktionsprogramm 
für die bestandfäbige Entwicklung der kleinen 1nse1stnaten 
unter den Entwicklungs11Indem ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu m~ und ersucht den Generalsekretllr in diesem 
Zusammenhaug außerdem, die Organe, Organisationen uud 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen zu bitten, soweit 
noch nicht geschehen, die Einrichtung von Leitstellen uud 
anderen lIbnJichen Mechanismeu in Erwägung zu ziehen, 
damit sie im Hinblick auf die Umsetzung des Aktionspro
gramms wirksam tlItig werden können. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

4!1/123. Entwlcklnngsprogramm der Venofnten Nationen 
~BnM~er~~~ 

Die Gemlralversammlung, 

In BekriiftJgU1l8 ihrer Resoluticn 47/199 vom 22. JlezemMr 
1992 über die dreijährliche Grundsatzilberprllf der 0perati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Na-
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tionen und ibrer Resolution 48/162 vom 20. Dezember 1993 
Ober weitere Maßnahmen zur Neugliedenmg und Neubelebung 
der Vereinten Nationeu im WIrtSchafts- und Sozialbereich und 
auf damit zusammenhllngenden Gebieten. 

: daran erinnernd, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung das Ergebnis eines unabhängigen gedanklichen 
Prozesses ist und daß die Grundsa!zpolitik tlIr die operativen 
Bntwicklungsaktivitliten des Systems der Vereinten Nationen 
nach wie vor von den Mitgliedstaaten festgelegt wird, 

1. steUt fest, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung ein tlIr sich allein stehendes, gesondertes Werk 
ist, bei dem es sich nicht um ein offizielles Dokument der 
Vereinten Nationen handelt, und daß die Grundsatzpolitik tlIr 
die operativen Entwicklungsaktivitliten des Systems der 
Vereinten Nationen nach wie vor von den Mitgliedstaaten 
festgelegt wird; 

2. bekrliftlgt den Beschluß 94/15 des Exekutivrats des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen vom 10. Juni 
1994". mit dem der Rat den Beschluß des Administrators 
hegrfIßt hat, den KonsuItationsprozeß mit den Mitgliedstaaten 
und anderen in Betracht kommenden internationalen Organen 
zu verbessern, mit dem Ziel. die in dem Bericht angewandten 
Methoden zu verfeinern und so die Qua1itllt und Genauigkeit 
des Berichts zu verbessern. ohne dabei seine redaktionelle 
Unabblingigkeit in Frage zu stellen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr. sicherzostellen. daß der 
Generalversammlung in dem entsprechenden Abschnitt des 

. Berichts des Wutschafts- und SoziaIrats Ober seine Arbeits
tagnng 1995 Ober die Durobfilhrung dieser Resolution Bericht 
erstattet wird. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

49/124. UDiversltAt der Vereinten Nationen 

Die Generalversammhmg. 

In Bekrliftlgung ibrer frOheren Resolutionen über die 
Universitllt der Vereinten Nationen. 

11IlCh Behll1uJlung des Berichts des Rates der Universitllt der 
Vereinten Nationen über die Tiltigkeit der Universitllt im Jahr 
199384 und ihre Entwicklung im Jahr 1994. der vom Rektor der 
Universitllt der Vereinten Nationen am 7. November 1994 
mfindlich vorgetragen wurde"'. 

Kenntnis nehmend von dem Besebluß 4.2.2, den der 
Exekutimtt der Organisation der Vereinten Nationeu tlIr 
Erziehung, WISlleII8Chaft und Kultur auf seiner vom 25. April 
bis 5. Mai 1994 in Paris abgehaltenen einhundertondvierund
vierzigsten 1hgung verabschiedet hat'". 

" _ 0fIIdaI &cords of the &:mrmnIc and Socia/ Coundl, 1994. 
SuppkmmIlNo.1S(EII99413SIRov.l). 

.. 0jfIzIeu.. ProtoIwU der GenemJvemmunlung. N~gste 
T"I/Jl1I8. BeIlag. 31 (Al49ßl). 

a 0fIIdaI &cords ofthe GenemJ AssBl7lbly. Fotty-n/nIh SessIon. Sectmd 
CommiIIe8.2O. _go 

.. _~derV __ IlirI!r.deJnmg. __ 

und KuIJur. DeclsIons AJIopted by the Elcecutlve Botud at Its 144th SessIon. 
Paria. 25 Aprl/ to S MtJy 1994 (144 BX/I)lc!s!ons). 

mit tiefer Genugtuung über die freiwilligen BeitdIge, die 
von Regierungen und anderen öffentlichen und privaten 
Stellen bislang zur UnterstOtzung der Universitllt entrichtet 
wurden, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengnn
gen, die der Rektor unternommen hat, um die Verwaltungs
kosten zu senken und das Programm der Universitllt zu 
konsolidieren, jedoch besorgt Ober die finanziellen Schwierig
keiten, denen sich die Universitllt nach wie vor gegenf1bersiebt, 

sowie mit Genugtuu1!g Kenntnis nehmend von dem Be
schluß des Rates, eine vorausschauende Bewertung der 
Tiltigkeit der Universitllt im Rahmen ibrer mittelfristigen 
Perspektive für den Zeitraum 1990-1995 vorzunehmen, um 
den Kurs für ihre kilnftige Tiltigkeit festzulegen, 

besorgt darüber, daß insbesondere andere Organe der Ver
einten Nationen nicht ausreichend Ober die Arbeiten informiert 
sind, welche die Universitllt durcbfiJhrt, sowie cIarDber, daß 
von den Ergebnissen dieser Arbeiten nicht so ausgiehig 
Gebrauch gemacht wird, wie dies möglich wl\re, 

In Anerkennung dessen, daß die Universitllt als glohales 
Sammelbecken für Ideen der internationalen Gemeinschaft im 
allgemeinen und dem System der Vereinten Nationeu im 
besonderen immer mehr Beiträge liefert, und davon ausge
hend, daß diese im dritten Jahrzehnt ihres Besteben •• das 1995 
beginnt, noch weiter zunehmen werden, 

1. vermerkt mit Genugtuung, daß der Rat der Universität 
der Vereinten Nationen einen Prozeß zur Konsolidierung des 
Programms der Universitllt und zur Herbeifübrung einer 
engeren Abstinunung mit den Prioritliten und Anliegen der 
Vereinten Nationen und der akademischen Welt eingeIeitet hat, 
und betont, daß dieser Prozeß fortgesetzt werden muß; 

2. ersucht in diesem Zusammenhang den Rat und den 
Rektor der Universitllt der Vereinten Nationen, weitere Maß
nahmen zu ""gteifen, um die Universitllt insbesondere bei den 
Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren Organisa
tionen besser bekannt zu machen, ihre Kontakte zu diesen zu 
verstlirken und für eine weitere VerbIeitung der Ergebnisse 
ihrer Arbeit zu sorgen, und diesbezügliche Maßnabmen in den 
Bericht des Rates an die einllndfilnfzigste Thgung der General
v~ung aufzunehmen; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Koordinierung 
und die ZusammenarbeIt zwischen den Forschungs- und Aus
hildungszentren der Universitllt weiter zu verbessern; 

4. ersucht den GeneraIsekretllr, innovative Maßnabmen 
in Erwägung zu zieben, die es gestatten. die Kommunikation 
und das Zusammenwirken zwischen der Universitllt und 
anderen Organen des Systems zu verbessern, und dafür Sorge 
zu tragen, daß die Arbeit der Universitllt in alle einscblllgigen 
Tiltigkeiten des Systems der Vereinten Nationen einbezogen 
wird, unter Berücksichtigung der Resolution 47/199 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992, damit das 
System der Vereinten Nationen umfassender auf die Arbeit der 
Universitllt zurllckgreifen kann, und der Versammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten 1ltgung einen diesbezüglichen Bericht 
vorzulegen; 

S. ersucht den Rat und den Rektor, auch weiterhin alles 
zu tun, um die Effizienz und Wutscbaftlichkeit der Aktivitliten 
der Universität sowie ihre finanzieUe ThmspareDz und Rechen-




